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 BESCHLUSSVORLAGE 

  

 Nr.: 296/2023 

Dezernat II -Recht, Ordnung & Gesundheit 23.10.2023 

Fachbereich Stabsstelle Recht 

Verfasser/-in Faden, Anna 

Telefon 07621 410-2010  

Beratungsfolge  Status  Datum 

Verwaltungsausschuss öffentlich 15.11.2023 

Kreistag öffentlich 22.11.2023 

 
 

Tagesordnungspunkt  

 

UKBW und Elektronikversicherung LRA allgemein (siehe bitte Variantenpapier 
Teil II., lfd. Nr. 5) 
 

Beschlussvorschlag  

 
   Der Erhöhung der Kosten für die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) und der Elektro-
nikversicherung wird zugestimmt.  
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Bezug zum Haushalt  

 

Teilhaushalt 2 Recht, Ordnung & Gesundheit 

Produktgruppe 11.23. Justiziariat 

Produkt(e) 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versiche-
rungen 

Wirkungsziel /  
beabsichtigte Wirkung 
(Was soll erreicht werden?) 
 

B Umfassendes und wirtschaftliches Management von 
Versicherungsangelegenheiten 

Leistungsziel / 
angestrebtes Ergebnis 
(Was müssen wir dafür tun?) 

B1 Überprüfung der Policen auf Über-und Unterversiche-
rung 

Zielerreichungskriterium  
(Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge): B 1k1 

 

Klimawirkung:   positiv   neutral   negativ   keine 

Personelle Auswirkungen:   nein   ja, ggf. Erläuterung 

Finanzielle Auswirkungen:   nein   ja,  

  im Ergebnishaushalt Aufwand Ertrag einmalig in wiederkehrend 

         €       €        185.000 

  im Finanzhaushalt 
Investitions-
kosten brutto 

Zuschüsse 
u. ä. 

Investitions-
kosten LK netto 

zeitliche  
Umsetzung 

         €       €       €       

 Mittelbereitstellung - in EUR - 

 ErgebnisHH Zeilen-Nr. 2022 2023 2024 2025 ab 2026 
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  Erträge                                     

 Personalaufwand                                     

 Sachaufwand       153.000 177.000 185.000 185.000 185.000 

 Kalk. Aufwand                                     

 

P
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 Erträge                                     

 Personalaufwand                                     

 Sachaufwand       153.000 177.000 185.000 185.000 185.000 

 Kalk. Aufwand                                     

 FinanzHH investiv Zeilen-Nr. 2022 2023 2024 2025 ab 2026 
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 Einzahlung                                     

 Auszahlung                                     
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  Einzahlung                                     

 Auszahlung                                     

 

Deckungsvorschlag (wenn Mittelbedarf größer als Plan) 
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Begründung  

 

 Sachverhalt 

 Die Kosten für die UKBW sowie die Elektronikversicherung für das Landratsamt Lörrach sind 
im zurückliegenden Jahr 2022 sowie im laufenden Jahr 2023 stark gestiegen, sodass eine ent-
sprechende Anpassung des Gesamtbudgets der Versicherung für das Jahr 2024 von 177.000€ 
auf 185.000€ erforderlich war. Im Einzelnen sind die Preissteigerungen in Bezug auf die UBKW 
(1.) und die Elektronikversicherung (2.) maßgeblich auf folgende Aspekte zurückzuführen: 
 
(1.) Der Betrag in Bezug auf die UKBW (Unfallkasse Baden-Württemberg) setzt sich aus der 
Einwohnerzahl des Landkreises (Stand 2021 - 229.073) sowie dem von der UKBW festgesetz-
ten Umlagebeitragssatz zusammen. Beide Zahlen werden miteinander multipliziert.  
 
Der Umlagebeitragssatz ist von 1,53 Euro im Jahr 2022 auf 1,70 Euro im Jahr 2023 bei der 
Unfallversicherung für das Landratsamt allgemein angehoben worden. Diese Anhebung war für 
das Jahr 2023 nicht absehbar und damit nicht im Budget vorgesehen. Diese trägt jedoch maß-
geblich zu den gestiegenen Kosten bei, welche nunmehr in der Budgetplanung für das Jahr 
2024 berücksichtigt werden müssen. Die Einwohnerzahlen sind dagegen nur moderat gestie-
gen und haben daher nur einen geringen Einfluss auf die Beitragssteigerungen. In den Jahren 
zuvor (2019- 2022) wurde der Umlagebeitragssatz für die Schülerunfallversicherung lediglich 
einmal um 0,06 Euro angehoben, so dass der Beitrag zur Unfallkasse in diesen Jahren nur 
marginal angestiegen ist. In diesen Jahren waren dann tatsächlich die gestiegenen Einwohner-
zahlen für die minimalen Preissteigerungen in diesem Bereich verantwortlich. 
Für das Jahr 2024 wurde, ausgehend vom Beitragssatz von 2023, nur noch von einer Steige-
rung von 0,02 Euro und somit von einer Gesamtsumme von 130.000€ ausgegangen, da auch 
die Inflation sich leicht abgeschwächt hat und davon ausgegangen wird, dass die UKBW nicht 
zwei Jahre in Folge eine derart hohe Kostensteigerung weitergibt. Hierbei handelt es sich je-
doch nur um eine Prognose. 
 
(2.) Maßgeblich für die starken Beitragssteigerungen der Elektronikversicherung sind zwei 
Punkte:  
 
Zum einen wurden für das Landratsamt Lörrach in den Jahren 2021 und 2022 sehr viele neue 
Elektronikgeräte angemeldet. Der Wert der Zugänge (abzgl. des Wertes der Abgänge) wird 
jährlich dem BGV gemeldet, damit dieser den Versicherungswert der mobilen Elektronikgeräte 
anpassen kann, so dass eine Unterversicherung vermieden wird. Zusätzlich erfolgte in diesem 
Jahr die Nachmeldung der Elektronikgeräte der Schulen des Landkreises Lörrach. Sodass der 
Beitragssatz, aufgrund der gestiegenen Elektronikgeräte im Landratsamt, im Jahr 2023 bereits 
angehoben wurde und nunmehr im Budget für das Jahr 2024 beachtet werden muss. 
Zum anderen ist vertraglich zwischen dem BGV und dem Landkreis Lörrach vereinbart, dass 
der Versicherungsbeitrag analog zum Wertsteigerungsindex angehoben wird. Dieser betrug im 
Jahr 2023 7,8 % und war damit deutlich höher als in den Jahren zuvor (um die 2,5%). Auch 
diese Anhebung muss im Budget für das Jahr 2024 abgebildet werden.   
 
All diese Aspekte haben im Ergebnis den Versicherungswert proportional stark angehoben. 
Sodass die entsprechende Anpassung des Beitrages in die Budgetplanungen für das Jahr 2024 
mit 9.000€ einfließen musste.    
 
 

 
 
Marion Dammann 
Landrätin 

 
 

Cornelia Wülbeck 
Dezernentin II 
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